
 

VERANSTALTUNGSZENTRUM Krieglach 
 

 

 

Mietvereinbarung über das Veranstaltungszentrum 
Waldheimatstraße 3, 8670 Krieglach 

 

abgeschlossen zwischen dem 

 

VERANSTALTER:     

Hauptverantwortlicher:     

Adresse/Tel.:     

    

BEZEICHNUNG DER VERANSTALTUNG:     

TERMIN (Datum, von – bis):     

 

und der 

MARKTGEMEINDE KRIEGLACH, Waldheimatstraße 1, 8670 Krieglach 

 

über Räumlichkeiten bzw. Infrastruktureinrichtungen lt. beiliegendem Reservierungsblatt. 

 

…………………………………………………… 

 

Die AGB des Vermieters und die Auflagen der veranstaltungsrechtlichen Bewilligung durch 

die BH Mürzzuschlag vom 16.10.2008 bilden einen wesentlichen Bestandteil dieser Verein-

barung und sind vom Veranstalter unbedingt einzuhalten. 

 

Sollte der Veranstalter eine der festgelegten Auflagen nicht einhalten, so haftet er alleine 

und ausschließlich für daraus entstehende Personen- und/oder Sachschäden.  

 

Die Benützung sämtlicher Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

Jeder Veranstalter hat eine eigene Veranstaltungshaftpflichtversicherung abzuschließen. 

Folgende Schäden sind durch die Versicherung der Marktgemeinde Krieglach gedeckt: 

böswillige Beschädigungen durch Dritte, innere Unruhen, Streik, Aussperrung, 

Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall (Schäden bis zur Höhe des Selbstbehaltes von € 

2.000,00 werden an den Veranstalter weiterverrechnet) 

 

Die Brau Union AG ist Vertragspartner der Marktgemeinde Krieglach, das gesamte 

Biersortiment muss und die alkoholfreien Getränke können über die Brau Union bezogen 

werden (Verkaufslager Mürzzuschlag, Tel. 03852/2121-0; Gebietsleiter Herr Werner Dick, 

Mobil: 0664/541 21 77). 

 

Bei Stornierung der o.a. Veranstaltung wird folgende Stornogebühr verrechnet: 

Rücktrittserklärung ab dem 30. Tag vor Veranstaltungsbeginn 30%, ab dem 7. Tag vor 

Veranstaltungsbeginn 50% des vereinbarten Mietentgelts zuzüglich 20% Mehrwertsteuer. 



 

VERANSTALTUNGSZENTRUM Krieglach 
 

 

 

 

Eine Kaution in Höhe von 30% des Mietpreises ist vor Beginn der Veranstaltung zu 

hinterlegen. 

 

Die durch die Veranstaltung entstandenen Sachbeschädigungen bzw. angefallenen 

zusätzlichen Kosten werden separat in Rechnung gestellt. 

 

Die Veranstaltung wird nach dem am Veranstaltungstermin jeweils gültigen Tarifblatt 

abgerechnet. 

 

Die gemieteten Räume müssen vom Veranstalter unverzüglich nach der Veranstaltung 

geräumt werden, bei Ganztagesveranstaltungen werden - bei Verfügbarkeit - für Auf- und  

Abbauarbeiten maximal 1 Tag vor und 1 Tag nach der Veranstaltung nicht in Rechnung 

gestellt.  

 

Die gemieteten Räume inkl. der Sanitäranlagen sind besenrein zu übergeben, alle 

benutzten Einrichtungen wie Küche, Schankanlage, Bars sind gründlich zu reinigen. 

 

Die zulässigen Gesamtbesucheranzahlen pro gemietetem Raum dürfen nicht überschritten 

werden. 

 

Gemäß § 2 des Steierm. Veranstaltungsgesetzes 2012 i.d.g.F. ist die Veranstaltung beim 

Bürgermeister anzuzeigen. 

 

Zahlungskondition: 14 Tage nach Rechnungserhalt. 

Gerichtsstand Bezirksgericht Mürzzuschlag. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________                   ___________________________            ___________________ 

          Datum Unterschrift des Mieters                  Vermieter 

 

 

 

 

 

Folgende Unterlagen wurden an den Mieter ausgehändigt: 

AGB 

Auszug Auflagen gewerberechtliche Bewilligung 

Bestuhlungspläne 

Bestellliste Brau Union 
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TARIFE – Veranstaltungszentrum Krieglach 

 ortsansässige  

Veranstalter 

auswärtige  

Veranstalter 

 Ganztag Halbtag Ganztag Halbtag 

     

GROSSVERANSTALTUNGEN (zB. 

Matura- und Abschlussbälle …) 
2.200,00  2.200,00  

     

Andere Veranstaltungen:     

GESAMTNUTZUNG: 690,00 415,00 980,00 590,00 

Extraverrechnung Theke NEU 80,00 50,00 120,00 75,00 

     

EINZELNUTZUNG:     

Großer Saal (inkl. Foyer, Sanitär) 250,00 150,00 360,00 215,00 

Galerie   50,00 30,00 70,00 45,00 

Kleiner Saal (inkl. Foyer, Sanitär) 120,00 70,00 170,00 105,00 

Discoraum (inkl. Theke) 80,00 50,00 120,00 75,00 

Barraum großer Saal (inkl. Theke) 50,00 30,00 70,00 45,00 

Foyer im EG (als Veranstaltungsraum) 120,00 70,00 170,00 105,00 

Foyer im OG (als Veranstaltungsraum) 30,00 20,00 45,00 30,00 

     

INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN    

Theke Foyer EG, Theke Stiege EG, 

Theke Foyer OG (inkl. Foyers) 
80,00 50,00 120,00 75,00 

Küche (Vollnutzung) 150,00 80,00 250,00 150,00 

Küche (ohne Gerätenutzung) 50,00 30,00 90,00 50,00 

Kühlräume Küche, Schank je 15,00 10,00 25,00 15,00 

Tiefkühler, Kühlschränke-, truhen 10,00 5,00 15,00 10,00 

Kühlvitrine 10,00 5,00 15,00 10,00 

Miete für Kühlanlagen pro Tag der Inbetriebnahme exkl. 20% Mehrwertsteuer 

 

Halbtag: max. 6 Stunden inkl. Auf- und Abbauzeiten 

Kaffeeautomat: pro Tasse € 0,15 Benützungsgebühr  

Filterkaffeeautomat: Leihgebühr/Tag € 10,00 (klein), € 20,00 (groß) 

Geschirr, Gläser: Ersatz nach Einkaufspreis + 20% Manipulationsgebühr 

Tischwäsche: Ersatz Reinigungskosten gemäß Preise Reinigungsfirma + 20% Manipulationsgebühr 

Bestuhlung, sonst.: durch den Veranstalter, sonst Verrechnung des Aufwandes € 30,-/h  

Reinigung: lt. Mietvereinbarung, bei extremer Verschmutzung je aufgewendete Stunde  € 30,-/h; 

die WC-Betreuung während der Veranstaltung obliegt dem Veranstalter! 

 GROSSVERANSTALTUNGEN: Pauschale verpflichtend für Gesamtreinigung: € 600,-  
 

KAUTION und STORNOGEBÜHR: lt. AGB u. Mietvereinbarung 

           Stand 16.12.2015 


